
 

Kleine Anfrage 

Dr. Daniela Sommer (SPD) vom 11.04.2022 

Besuchskommission § 13 PsychKHG 

und  

Antwort  

Minister für Soziales und Integration 
 
 
 
Vorbemerkung Fragestellerin: 

Besuchskommissionen nach § 13 Abs. 2 PsychKHG sind derzeit nicht vollständig besetzt. Obwohl Besuchs-
kommissionen laut Gesetz tätig werden dürfen, sofern sie mit mindestens der Hälfte der Mitglieder besetzt sind, 
bitten die Mitglieder der Besuchskommissionen selbst darum, da es sinnvoll und notwendig ist, alle vom Ge-
setzgeber genannten Professionen in der Besuchskommission zu besetzen. Mitglieder der Besuchskommission 
erhalten eine pauschale Aufwandsentschädigung von derzeit 30 € für einen Besuch. Diese Höhe der Aufwands-
entschädigung steht in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Aufwand. Häufig scheitert die Bereitschaft, sich 
ehrenamtlich in der Besuchskommission zu engagieren daran, dass die angestellt Tätigen vom Arbeitgeber für 
diese Tätigkeit nicht freigestellt werden. 
 
Die Vorbemerkung der Fragestellerin vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
 
Frage 1. Welche der als Mitglieder der Besuchskommissionen in § 13 Abs. 2 PsychKHG vorgesehenen 

Positionen sind bei den einzelnen Besuchskommissionen besetzt bzw. nicht besetzt? (bitte je nach 
Besuchskommission und nach den entsprechenden Professionen aufschlüsseln: Vertreter/in der Be-
rufsgruppe er Fachkrankenpfleger/in, Vertreter/in der Psychologischen Psychotherapeuten, Betreu-
ungsrichter /in, Vertreter/in des Sozialpsychiatrischen Dienstes, Vertreter/in der Unabhängigen Be-
schwerdestelle, Vertreter/in der Psychiatrieerfahrenen, Facharzt/Fachärztin für Psychiatrie, Ange-
hörigenvertreter/in) 

 
Siehe Anlage 1 
 
 
Frage 2. Worin sieht sie die Ursachen für die nicht vollständige Besetzung von Besuchskommissionen? 
 

Die nicht vollständige Besetzung der Besuchskommission hat unterschiedliche Ursachen. Da es 
sich hierbei um ein Ehrenamt handelt, kann es auch nicht vollfinanziert werden. Die Schwierig-
keit, Ehrenamtliche zu gewinnen, ist nicht nur im Bereich der Besuchskommission nach Psych-
KHG eine Herausforderung, sondern generell auch allgemein. Hinzu kommt, dass Zusatzaufga-
ben wie die Teilnahme an der Besuchskommission oftmals auch aus Zeitmangel nicht wahrge-
nommen werden.  
 
 
Frage 3. Was unternimmt sie, um eine vollständige Besetzung der Besuchskommissionen zu erreichen? 
 

Das Ministerium für Soziales und Integration wirbt kontinuierlich für die Benennung von Mit-
gliedern, insbesondere bei Veranstaltungen. Die Landesverbände der involvierten Berufsgruppen 
wurden angefragt und darum gebeten, Mitglieder zu benennen. 
 
Im Rahmen der Corona-Pandemie war die Tätigkeit der Besuchskommission eingeschränkt. Mit 
Wiederaufnehmen der Besuchstätigkeit bestehen wieder mehr Möglichkeiten der aktiven Wer-
bung. 
 
 
Frage 4. Welche Rückmeldungen hat sie von den Mitgliedern der Besuchskommissionen bzgl. der Unvoll-

ständigkeit der Besuchskommissionen und wie reagiert sie darauf? 
 
Sowohl die Mitglieder der Besuchskommission als auch das Ministerium für Soziales und Integra-
tion wünschen sich eine Vollbesetzung. Die Berufung in die Besuchskommission ist eine freiwil-
lige und individuelle Entscheidung der jeweiligen Person, sodass es immer wieder von Neuem 
gilt, Mitglieder zu werben. 
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Frage 5. Gibt es eine Regelung hinsichtlich berufener Stellvertretungen, falls ein Mitglied der Besuchskom-

mission bei einem Besuch verhindert ist/wäre? 
 
Für jedes Mitglied der Besuchskommission ist eine Stellvertretung vorgesehen. Siehe auch Ant-
wort zu Frage 1. Aufgabe der Stellvertretungen ist, bei Verhinderung des originären Mitglieds 
bei einem vereinbarten Besuch teilzunehmen. Die Organisation obliegt der jeweiligen Besuchs-
kommission. 
 
 
Frage 6. Inwiefern will sie die Aufwandsentschädigung erhöhen? 
 
Ob und inwieweit eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung erfolgt, wird aktuell geprüft. 
 
 
Frage 7. Welche Probleme bzgl. der Freistellung für die Besuche als Mitglied der Besuchskommission sind 

ihr bekannt? 
 

Direkte Probleme von Mitgliedern, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber einer Freistellung im 
Wege stehen und die Personen deshalb nicht an einem Besuch teilnehmen können, wurden nicht 
an das Ministerium für Soziales und Integration herangetragen. 
 
 
Frage 8. Inwiefern will sie einführen, dass Mitglied der Besuchskommission eine Bescheinigung ausgestellt 

bekommen, um für die Besuche der Besuchskommission freigestellt werden zu können (bspw. ana-
log mit § 35a Abs. 4 HGO. Hier heißt es: „Dem Gemeindevertreter (bzgl. Des vorliegenden Falls: 
dem Mitglied der Besuchskommission) ist für die Zeit der Mandatsausübung erforderliche Freistel-
lung von der Arbeit zu gewähren.“)? 

 
Eine gesetzliche Änderung ist aktuell nicht geplant. 
 
 
Frage 9. Inwiefern will sie, so wie bereits andere Bundesländer, z.B. Niedersachsen und Baden-Württem-

berg, eine Möglichkeit schaffen, eine Entschädigungsregelung für den Verdienstausfall zu formu-
lieren (bspw. analog Hessische Gemeindeordnung §§ 35a Abs. 4 Satz 3, i.V.m. § 27 HGO sowie 
nach § 5c Hess. Maßregelvollzugsgesetz mit Bezugnahme auf § 27 HessGO oder nach 4. Abschnitt 
des Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz bzgl. Entschädigung für ehrenamtliche Richter)? 

 

Eine gesetzliche Änderung ist aktuell nicht geplant.  
 
 
Wiesbaden, 17. Mai 2022 

Kai Klose 
 
 
 
 
Anlagen 
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Anlage 1 

 

Position Besuchskommission 

Kassel 

BK Gießen BK Da 1 BK Da 2 BK KJP 

Fachärztinnen 

und Fachärzte 

 

unbesetzt besetzt Stellvertretung fehlt unbesetzt Stellvertretung fehlt  

Gesundheits- und Kranken-

pflegerinnen bzw. -pfleger 

Stellvertretung besetzt Stellvertretung fehlt besetzt besetzt Stellvertretung fehlt 

Psychologische 

Psychotherapeutinnen bzw. 

-therapeuten 

besetzt Stellvertretung fehlt besetzt Stellvertretung fehlt besetzt 

Betreuungs-richterinnen bzw. 

-richter 

Stellvertretung fehlt Stellvertretung fehlt Stellvertretung fehlt Stellvertretung fehlt unbesetzt 

Sozialpsychiatrischer Dienst unbesetzt Stellvertretung fehlt Stellvertretung fehlt besetzt besetzt 

Unabhängige 

Beschwerdestelle 

Stellvertretung fehlt Stellvertretung fehlt unbesetzt unbesetzt unbesetzt 

Erfahrene Stellvertretung fehlt Stellvertretung fehlt Stellvertretung fehlt unbesetzt unbesetzt 

Angehörige unbesetzt Stellvertretung fehlt Stellvertretung fehlt unbesetzt unbesetzt 

 

 


